
 
Änderungsantrag  

Fraktion der CDU, 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zu Gesetzentwurf 
Fraktion der CDU, 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Achtes Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches 
in der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts 
Drucksache 20/11332 zu Drucksache 20/10884 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n   : 
 
Art. 1 des Gesetzentwurfs in der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Sozial- 
und Integrationspolitischen Ausschusses wird wie folgt geändert: 
 
1. Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. bb wird wie folgt gefasst: 
 „bb) In Satz 2 wird die Angabe „15“ durch „höchstens 25“ ersetzt.“ 
 
2. Nr. 4 wird wie folgt gefasst: 
 „4. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 wird nach der Angabe „(GVBl. S. 302),“ das Wort „zuletzt“ 
eingefügt und wird die Angabe „Gesetz vom 17. Juni 2021 (GVBl. S. 302)“ 
durch „Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90)“ ersetzt. 

b) In Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „100 000“ durch „130 000“ ersetzt.” 
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Begründung: 

Zu Nr. 1 

Der Gesetzentwurf erhöht in Ziffer 1 Buchst. b) Doppelbuchst. bb) den in § 25b Abs. 2 Satz 2 
HKJGB bestimmten maximalen Anteil der Mitarbeit von Fachkräften nach § 25b Abs. 2 Satz 1 
Nr. 6 HKJGB am personellen Mindestpersonalbedarf. Um klarzustellen, dass ein Träger einer 
Tageseinrichtung für Kinder entscheiden kann, ob und in welchem Umfang er von dieser Möglich- 
keit Gebrauch macht, es sich also um eine Kann-Regelung handelt, wird das Wort „höchstens” 
im Gesetzentwurf ergänzt. Hiermit soll der Wunsch verschiedener Interessenverbände in der Ge- 
setzesanhörung entsprochen werden. 
 
Zu Nr. 2 

Im Rahmen des § 39 HKJGB wird die Maximalförderung für die sonstigen Träger im Sinne der 
Gleichbehandlung mit den anderen Trägergruppen angehoben. 
 
 
Wiesbaden, 12. Juli 2023 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
Ines Claus 

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Mathias Wagner (Taunus) 
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